
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 26. Januar 2026  

 
 Nr. 2026/169  

 

Trägerschaft des UNESCO Weltnaturerbes Bettlachstock:  
Wahl der Mitglieder für die Jahre 2025 - 2028 
  

1. Ausgangslage 

Im Jahr 2021 wurde der Bettlachstock in die UNESCO Welterbeliste als Teil des seriellen Weltna-
turerbes «Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Euro-
pas» aufgenommen. 

Die Begleitung und Organisation der Tätigkeiten im UNESCO Weltnaturerbe Bettlachstock 
wurde seither in Workshops und Sitzungen unterschiedlicher Zusammensetzung ausgeübt. Zu-
letzt hat die «Kerngruppe Bettlachstock» die Aktivitäten strategisch begleitet. 

In der «Kerngruppe Bettlachstock» sind bislang Vertretungen des Kantons (Amt für Raumpla-
nung, Amt für Wald, Jagd und Fischerei und Staatskanzlei), der Standortgemeinden (Einwohner-
gemeinden und Bürgergemeinden Bettlach, Selzach und Grenchen) sowie der Forstbetrieb Le-
berberg vertreten. 

Mit Beginn der neuen Programmvereinbarungsperiode 2025 - 2028 mit dem Bund wurde diese 
Kerngruppe in eine Trägerschaft überführt und damit eine institutionelle Kontinuität sicherge-
stellt werden. Eine solche entspricht auch den Vorstellungen des Bundes. Die Mitglieder der Trä-
gerschaft sind für vier Jahre durch den Regierungsrat zu wählen. 

2. Erwägungen 

Die Trägerschaft des UNESCO Weltnaturerbes Bettlachstock hat die Aufgabe, das federführende 
Amt für Raumplanung strategisch zu begleiten und die mit dem Bund vereinbarten Aktivitäten 
und Projekte in der kantonalen Verwaltung und vor Ort in den Gemeinden zu verankern. 

Die bisherige Zusammensetzung der «Kerngruppe Bettlachstock», bestehend aus Kantons- und 
Gemeindevertretungen, Grundeigentümerschaften und dem Forstbetrieb Leberberg hat sich als 
zweckmässig erwiesen und wird grundsätzlich beibehalten. Aufgrund der neuen Amtsperiode 
2025 - 2029 sind verschiedene Mitglieder der Trägerschaft neu zu wählen. 

Die Staatskanzlei steht ausserhalb der Trägerschaft unterstützend zur Verfügung. 

3. Beschluss 

3.1 Für die Amtsperiode 2025 - 2028 werden als Mitglieder der Trägerschaft UNESCO 
Weltnaturerbe Bettlachstock gewählt: 

– Präsidium Bürgergemeinde Bettlach (Thomas Leimer, bisher) 
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– Präsidium Einwohnergemeinde Bettlach (Barbara Leibundgut, bisher) 

– Präsidium Bürgergemeinde Selzach (Marco Zbinden, neu) 

– Präsidium Einwohnergemeinde Selzach (Brigitte Danz-Kocher, neu) 

– Präsidium Bürgergemeinde Grenchen (Eduard Sperisen, bisher) 

– Präsidium Stadt Grenchen (Susanne Sahli, neu) 

– Forstrevier Leberberg (Mélila Saucy, Stv. Betriebsleiterin, bisher) 

– Forstkreis Region Solothurn, Amt für Wald, Jagd und Fischerei (Lydiane-Charlotte 
Meiwes, neu) 

– Amtsleitung Amt für Raumplanung (Sacha Peter, bisher), Vorsitz 

– Projektleitung Bettlachstock, Amt für Raumplanung (Konrad Zeltner, bisher) 

3.2 Die Entschädigung der verwaltungsexternen Mitglieder richtet sich nach der 
Verordnung über die Sitzungsgelder und die Sitzungspauschalen vom 
23. September 2002 (BGS 126.511.31). 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Raumplanung (Ru) 
Amt für Raumplanung, Abteilung Natur und Landschaft 
Amt für Raumplanung (10; z.Hd. gewählte Mitglieder) 
Amt für Wald, Jagd und Fischerei 
Amt für Finanzen 
Personalamt (2) 
Staatskanzlei (rol, ste) (2) 
 


